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Norm

AWG 2002 §62 Abs2;

AWG 2002 §62 Abs3;

VwGG §42 Abs2 Z1;

WRG 1959 §138;

WRG 1959 §21a;

Rechtssatz

Bei Übertragung der zu §§ 138 und 21a WRG 1959 ergangenen Rechstprechung auf die Rechtslage des AWG 2002, ist

davon auszugehen, dass auch § 62 Abs. 3 AWG 2002 kein Instrument zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes ist.

Der Umstand allein, dass (auch) eine Konsensüberschreitung vorliegt, hindert jedoch die Anwendung des § 62 Abs. 3

AWG 2002 nicht. Zunächst ist aber durch einen auf § 62 Abs. 2 AWG 2002 gestützten Auftrag der konsensgemäße

Zustand herzustellen. Ist trotzdem das ö entliche Interesse nicht hinreichend geschützt, ist zusätzlich nach § 62 Abs. 3

AWG 2002 vorzugehen, wobei beide Aufträge bei gegebenen Voraussetzungen gleichzeitig erteilt werden können. Auch

hier wäre die nach Erfüllung des Auftrages nach § 62 Abs. 2 AWG 2002 gegebene Situation bzw. die Art und das

Ausmaß der dennoch verletzten ö entlichen Interessen genau darzustellen, da diese Situation die Grundlage (der Art,

des Umfangs und des zeitlichen Bezugs) für die allenfalls weiter vorgeschriebenen Maßnahmen nach dem § 62 Abs. 3

AWG 2002 darstellt.
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